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OBMANNS KOMMENTAR

Ein Jahr „Frankenschock“ düsteres Resümee. Viele
Betriebe haben ihre Arbeitszeit erhöht und teilweise
die Löhne gesenkt oder umgestellt auf Euro Löhne.
Es wurde viel Gratisarbeit erbracht, wohlgemerkt
dies betraf nicht nur Grenzgänger auch die Schwei-
zer Bürger betrafen diese Massnahmen.
Schlecht für die Schweiz, gut fürs Ländle, der
starke Franken lässt die Schweizer Wirtschaft
schrumpfen. Vor allem die Exporte leiden massiv
unter dem starken Franken. Es darf gespannt sein,
wie viele Arbeitsplätze dies noch kosten wird. Die
Wirtschaft im Ländle könnte sich , kommen doch
best ausgebildete Arbeitskräfte zurück ins Land. Es
darf gespannt sein, ob der Arbeitsmarkt trotz der
Arbeitslosigkeit dies verkraften würde?
Den Handel im Ländle freut es. Jetzt bringen nicht
nur die Grenzgänger die starke Kaufkraft, nein, jetzt
kommen auch noch die Schweizer in Scharen und
sorgen für Umsatzsteigerungen im zweistelligen
Prozentbereich.
Ich kann mich erinnern, da funktionierte der Ein-
kaufstourismus noch umgekehrt.

Bei so viel Gerede um den starken Franken dürfen
wir nicht über unsere Probleme hinweg sehen.

- „Steuerfalle“ wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
ändert das Finanzamt Bregenz die Besteuerung 
des BVG- Kapitals bei Barabfindung, ohne An-
kündigung fallen nun für den gesamten Betrag ca.
50% Steuer an, rückwirken ab 2012!
Mehrere Steuerbüros und der VGV sind an der 
Sache dran, der Fall liegt nun beim VwGh zur 
Überprüfung. Hier kann im Moment nur geraten 
werden, Barauszahlungen zu vermeiden und 
einen Rentenbezug wählen. 

- Achtung für die Steuervorauszahlung zum 15.05.
gibt es keine zusätzliche Buchungsmitteilung 
mehr vom Finanzamt. Um Verzugszinsen zu ver-
meiden, bitte frühzeitig beim Finanzamt anrufen,
dass Sie weiterhin die Buchungsmitteilung mit 
Zahlschein wünschen, oder über Finanz online ein
Häkchen setzen für die weitere Zustellung der Bu-
chungsmitteilung. 
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- VGKK- leider ist der EuGH Entscheid nicht ganz
in unserem Sinn gefällt worden. Der Fall liegt 
nun wieder beim VwGh. Wie Sie wissen müs
sen ja Bezieher von Auslandspensionen seit 
2010 auf ausländische Renten Krankenversiche-
rungsbeiträge bezahlen. In Vorarlberg betrifft 
dies sicher an die ca. 10000 pensionierte Grenz-
gänger und Grenzgängerinnen. Leider herrscht
weiterhin Unklarheit darüber, ob dies auch für 
das Überobligatorium gilt. Auch ist noch nicht 
geklärt, inwieweit bei einer Barabfindung des 
BVG Kapitals auch ein Krankenkassenbeitrag 
eingehoben werden darf.

- Es gibt auch positives, das einkommensabhän-
gige Kinderbetreuungsgeld kann nun auch von
Grenzgängerinnen beantragt werden, die VGKK
prüft, ob es sich im Ausland um eine Erwerbstä-
tigkeit im Sinne § 24 Kinderbetreuungsgeldge-
setz gehandelt hat. Darunter versteht man die 
tatsächliche Ausübung einer sozialversiche-
rungspflichtigen Erwerbstätigkeit in den letzten
6 Monaten unmittelbar vor der Geburt des Kindes.

- Die internationale Bodensee-Konferenz sorgt 
sich um die Grenzgänger, die in der Schweiz ar-
beiten. Es besteht die Gefahr, dass sie bei der 
Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative
in die Ausländerkontingente hinein gerechnet 
werden. Ein Lob an unseren Landeshauptmann
Markus Wallner, dass er sich hier für uns Grenz-
gänger stark macht. Es wäre wünschenswert, 
wenn wir auch seine Unterstützung beim Fi-
nanzminister hätten. Die Anerkennung des Steu-
ersechstel wäre schon lange eine Forderung von
uns Grenzgängern, um auch hier, vor allem für 
unsere Pensionisten, Steuergerechtigkeit herzu-
stellen.
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Am 21.1.2016 hat nunmehr der Europäische Gerichtshof (EuGH) aufgrund der Vorlage der Rechtsfrage
durch den österreichischen Verwaltungsgerichtshof (VwGH) entschieden, dass Leistungen bei Alter, die
aus einem System der beruflichen Vorsorge (konkret aus der „2. Säule“ der liechtensteinischen berufli-
chen Vorsorge) bezogen werden, und solche, die aus einem gesetzlichen Pensionssystem (konkret aus
dem österreichischen gesetzlichen Pensionssystem) bezogen werden, als gleichartig (im Sinne der Ver-
ordnung (EG) 883/2004) anzusehen sind, wenn sie beide dasselbe Ziel verfolgen, den Leistungsempfän-
gern die Beibehaltung eines Lebensstandards zu gewährleisten, der jenem vor ihrem Ruhestand
entspricht.

Daraus folgt, dass es prinzipiell zulässig ist, auf die Leistungen aus der Liechtensteinischen beruflichen
Vorsorge in Österreich Krankenversicherungsbeiträge vorzuschreiben. Dies scheint insofern bedenklich,
als wesentliche Unterschiede zwischen beiden Systemen bestehen, insbesondere in der Finanzierung
der Leistungen. Die österreichische Pension basiert auf einem sogenannten Umlageverfahren („Genera-
tionenvertrag“), während die Leistungen aus der Liechtensteinischen beruflichen Vorsorge vom Leis-
tungsbezieher zuerst selbst angespart wurden und daher mehr mit einer Erlebensversicherung
vergleichbar sind, als mit der gesetzlichen Rente.

Das letzte Wort hat nunmehr der VwGH, der jedoch 
inhaltlich an die Entscheidung des EuGH gebunden ist. 
Eine endgültige Enscheidung ist daher in ein paar 
Monaten zu erwarten. 

Mag. Jürgen Nagel
Ing. Dr. Michael Bitriol

Update: Krankenversicherungsbeiträge auf Liechtensteiner 
bzw. Schweizer Pensionen

Mag. Jürgen Nagel
Ing. Dr. Michael Bitriol
nagel.bitriol rechtsanwälte
Rheinstr. 35, 6900 Bregenz
Tel.: +43 (0) 5574/84003
Fax.: +43 (0) 5574/84003-33
bitriol@ihr-gutes-recht.at



Absetzbeträge für 2015

Alleinverdiener-/Alleinerzieherabsetzbetrag:

bei einem Kind € 494,00 p.a. 
bei zwei Kindern € 669,00 p.a. 
ab drei Kindern € 220,00 p.a. zusätzlich zum Betrag von € 669,00  pro Kind.

Achtung: Zuverdienstgrenze für Einkünfte des (Ehe-) Partners € 6.000,--  pro Jahr.

Grenzgängerabsetzbetrag bis 31.12.2015:      € 54,00 p.a.

Das BMF vertritt hier die Rechtsansicht, dass der Grenzgängerabsetzbetrag einem Wochenpendler nicht
zusteht.
Begründung:   Grenzgänger sind im Inland ansässige Arbeitnehmer, die im Ausland Ihren Arbeitsort
haben und sich in der Regel an jedem Arbeitstag von Ihrem Wohnort dorthin begeben. 

Verkehrsabsetzbetrag bis 31.12.2015: € 291,00 p.a.

Pensionistenabsetzbetrag:

Für Pensionisten steht als Ersatz für den nicht zustehenden Arbeitnehmer- und Verkehrsabsetzbetrag der
Pensionistenabsetzbetrag von € 400 p.a. zur Verfügung.
(Achtung beim Einkommen zwischen € 17.000,-- und € 25.000,-- die Einschleifregelung von € 400,--
auf € 0,00 beachten).
Bei Pensionen von € 19.930,00 und € 25´000,00 von € 764,00 p.a. auf € 0,00 gleichmäßig eingeschlif-
fen, sofern der Partner nicht mehr Einkünfte als € 2.200,00 jährlich erzielt und mehr als 6 Monate verhei-
ratet ist oder eingetragener Partner ist und nicht dauernd getrennt lebt..

Sonderausgaben für das Jahr 2015

- Höchstbetrag € 2.920,00
- Je weitere € 2.920,00 sofern Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht oder der Partner
nicht mehr als € 6.000,00 als Einkünfte erzielt.

Steuerinfo für die Jahre 2015, sowie Ausblick 2016
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Sollten Sie mal Ihre Einkommenssteuererklärung überprüfen lassen,
können wir Ihnen unseren Berater sehr empfehlen. Natürlich können
Sie sich auch an den Steuerberater Ihres Vertrauens wenden.

Mag. Martin Feurstein

E. Igerz & Co
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs GmbH
A-6850 Dornbirn, Bergmannstraße 7 
Telefon:  +43 (0)5572 26922 15
Fax:      +43 (0)5572 26922 810
E-Mail: martin.feurstein@igerz.at
Web:    www.igerz.at



- Weitere € 1.460,00 bei mind. 3 Kindern 

Diese vermindern jedoch bis zu diesen Höchstbeträgen zu einem Viertel die Bemessungs
grundlage. Achtung bei Einkünften über € 36.400,00 vermindert sich das Ausgabenviertel gleichmäßig
bis zu Einkünften von max. € 60.000,00. Ab € 60.000,00 gibt es nur noch den Pauschbetrag von €
60,00.

Zu den Sonderausgaben zählen:
a.) Beiträge zu Versicherungen (freiwillige Kranken, Unfall- oder Pensionsversicherung) Achtung: Kran

kenversicherungen für Grenzgänger bei einer Gesetzl. Krankenkasse (VGKK), sowie bei der 
Uniqa, Merkur, Generali, etc. sind unter den Werbungskosten anzusetzen.

b.) Lebensversicherung (nur in Form von Rentenversicherung) 
c.) Aufwendungen für Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung (Beispiel: Rückzahlung von Wohn-

darlehen) 
d.) Kirchenbeitrag max. € 400,00
e.) Steuerberatungskosten
f.) Spenden (http://www.bmf.gv.at/Service/allg/Spenden/show mast.asp)

Außergewöhnliche Belastungen:

Stehen zu, wenn diese außergewöhnlich, zwangsläufig erwachsen, sowie die wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit beeinträchtigen.

Mit Selbstbehaltsgrenzen (ohne Kinder und AVAB/AEAB) bei Einkommen von
a.) bis € 7.300,00  - 6 %
b.) mehr als € 7.300,00 bis € 14.600,00 – 8 %
c.) mehr als € 14.600,00 bis € 36.400,00 – 10 %
d.) mehr als € 36.400,00 – 12 %

Bei Kindern vermindern sich die Prozentsätze um 1 % für jedes Kind. Weiters auch wenn kein
AVAB/AEAB zusteht, man mehr als 6 Monate verheiratet oder in Partnerschaft gelebt hat und der Partner
nicht mehr als € 6.000,- an Einkünften erzielt.  

Beispiel: Nicht durch Versicherung gedeckte Kosten im Zusammenhang mit Krankheiten und Kuraufent-
halten (Diätverpflegung, Zahnspangen, Zahnarzt, Zahnersatz, etc.,), Begräbniskosten (sofern nicht durch
einen Nachlass gedeckt), etc.

Ohne Selbstbehalt ist die Betreuung von Kindern bis max. € 2.300,00 pro Kind absetzbar, wenn

a.) das Kind das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet hat
b.) mehr als 6 Monate der Kinderabsetzbetrag gewährt wurde oder das Kind sich ständig im Inland, in 

einem Mitgliedsstaat der EU, EWR Raum oder der Schweiz aufhält.
c.) die Betreuung in einer öffentlichen oder privaten Kinderbetreuungseinrichtung erfolgt ist oder durch 

eine pädagogisch qualifizierte Person erfolgt ist.
d.) Gesamte Kosten für Ferienlager. Dazu zählen auch Verpflegungs-, Fahrt- und Unterkunftskosten. 

Auch das Unterhaltungsangebot ist hierfür absetzbar (Sprachferien, Computercamps, Sport Camps).

Werbungskosten:

a.) Krankenversicherungen für Grenzgänger bei einer Gesetzl. Krankenkasse (VGKK), sowie bei der 
Uniqa, Merkur, Generali, etc.

b.) AHV und BVG Beiträge 
c.) Aus- und Fortbildung
d.) Vorstellungsgespräch, Jobsuche
e.) Arbeitsmittel 
f.) Beiträge an Gewerkschaften, Vorarlberger Grenzgängerverband, etc. 05



Kinderfreibetrag bis 31.12.2015:
€ 220 pro Kind, wenn er von einem einzigen Steuerpflichtigen für ein Kind geltend gemacht wird oder
€ 132,00 wenn er bei zwei Steuerpflichtigen geltend gemacht wird 
(in Summe 2 X € 132.00 = € 264,00)

Pendlerpauschale: Kleines: ab 20 km €    696,00
ab 40 km € 1.356,00
ab 60 km € 2.016,00

Großes: 
Achtung: Das große steht nur zur Verfügung wenn kein Massenverkehrsmittel zumutbar ist und
die einfache Wegstrecke 2 km übersteigt.

ab   2 km €    372,00
ab 20 km € 1.476,00
ab 40 km € 2.568,00
ab 60 km € 3.672,00

Was für PendlerInnen ab 2013 gilt:

Für das volle Pendlerpauschale müssen die Voraussetzungen wie bisher an mehr als der Hälfte
der möglichen Arbeitstage eines Monats, also zumindest an 11 von 20 Arbeitstagen, gegeben
sein.
Zwei Drittel können Sie ab 2013 absetzen, wenn Sie die Voraussetzungen zwischen acht und
zehn Tagen in einem Kalendermonat erfüllen.
Ein Drittel gibt es, wenn diese Voraussetzungen zumindest an vier, höchstens an sieben Tagen
des Monats erfüllt sind.

1. Verbesserungen für Teilzeitbeschäftigte
Auch Teilzeitbeschäftigte können nun ab vier Arbeitstagen pro Monat das große oder das kleine
Pendlerpauschale geltend machen.

2. Der Pendlereuro
Wer einen Anspruch auf eine Pendlerpauschale hat, kann sich zusätzlich einmal im Jahr (!) einen
Euro pro Kilometer des Hin- und Retour-Arbeitsweges von der Steuer abziehen lassen.

3. Verbesserung bei geringem Einkommen
Wer die Voraussetzungen für Pendlerpauschalen und Pendlereuro erfüllt, aber keine Lohnsteu-
ern zahlt, erhält bis zu 290 Euro als Pendlerzuschlag. So können zusätzlich zur Negativsteuer
von 110 €, die es schon davor gab, nun bis zu 400 € an Negativsteuern entstehen, die das Fi-
nanzamt über die ArbeitnehmerInnenveranlagung ausbezahlt.

4. Kein Pendlerpauschale bei Dienstfahrzeugen
Stellt der Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug zur Verfügung, das auch privat genutzt werden kann
(Sachbezug), gibt es keine Pendlerpauschale und keinen Pendlereuro.

5. Das "Jobticket"
Mit dem neuen „Jobticket“ können Arbeitgeber auf freiwilliger Basis auch die Benützung der Öf-
fentlichen Verkehrsmittel ihrer MitarbeiterInnen fördern: Sie können den Beschäftigten steuerfrei
eine Jahreskarte oder ein anderes nicht übertragbares Ticket zur Verfügung stellen, damit diese
öffentliche Verkehrsmittel kostenfrei für den Arbeitsweg benützen können. Die Kosten für das
Jobticket können die Unternehmen vollständig von ihrer Steuer absetzen. 

Das Jobticket kann auch ArbeitnehmerInnen, die keinen Anspruch auf das Pendlerpauschale
haben, zur Verfügung gestellt werden.
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Sonstige Bezüge: Jahressechstel

Bei einem Jahressechstel von höchstens € 2.100,00 sind die innerhalb des Jahressechstels lie-
genden sonstigen Bezüge grundsätzlich steuerfrei. Ist das Jahressechstel höher als € 2.100,00
(Freigrenze) beträgt die Lohnsteuer (nach Abzug der auf die sonstigen Bezüge entfallenen Sozi-
alversicherungsbeiträge und des Freibetrages von € 620,00):

Ab 2013 – „vorläufig“ befristet bis 31.12.2016

Für die ersten       €      620,00    0,00 %
Für die nächsten  € 24.380,00    6,00 %
Für die nächsten  € 25.000.00  27,00 %
Für die nächsten  € 33.333.00  35,75 %
Darüber                   laufender Tarif 

Reisespesen:

RZ 735: Reisespesen, welche an AD-Mitarbeiter, Fahrer, Bau- und Montagearbeiter zB aufgrund
eines von der kant. Steuerverwaltung genehmigten Spesenreglements ausbezahlt werden, sind
auch in Österreich steuerfrei, sofern es dadurch nicht zu einer Besserstellung im Vergleich zu
einem im Inland beschäftigten Dienstnehmer kommt (Höhe des steuerfreien Satzes).

Neuerungen 2016:

Welche vorwiegend Arbeitnehmer, Grenzgänger und Pensionisten betreffen:

Es gibt in Zukunft 6 Tarifstufen statt bisher 3 Tarifstufen und der Einstiegsteuersatz beträgt nun-
mehr 25 % statt 36,5 %. Die jährliche Einkommenssteuer vermindert sich für einen Arbeitneh-
mer um rund € 300 bis € 1500 pro Jahr. Für einen Grenzgängerpensionisten vermindert sich die
jährliche Einkommenssteuer um € 150,00 bis € 400,00.

a.) Erhöhung des Verkehrsabsetzbetrages und Fusion mit Arbeitnehmerabsetzbetrag. Diese 
Maßnahme spart jährlich € 55,00 an Steuern.

b.) Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag für Pendler (Geringverdiener) bis zu einem Einkommen in 
Höhe von € 13.000,00.

c.) Erhöhung Negativsteuer (Sozialversicherungserstattung) und Auswertung auf Pensionisten. 
Wenn jemand keine Steuer bezahlen muss (dies betrifft auch Pensionisten), wird eine er
höhte Negativsteuer gut geschrieben. Bei Pensionisten max. € 110,00 pro Jahr.   

d.) Verdoppelung des Kinderfreibetrages. Wer für ein Kind Kindergeld oder Familienbeihilfe be
zieht, spart durch den erhöhten Kinderfreibetrag ebenfalls Steuer.

e.) Antragslose Arbeitnehmerveranlagung in Gutschriftsfällen. Ab dem Jahr 2016 ist die auto-
matische Arbeitnehmerveranlagung vorgesehen. Für Grenzgänger und Grenzgängerpensio-
nisten kommt diese Regelung aber nicht zur Geltung, da die Einkünfte aus dem Ausland 
dem Finanzamt nicht bekannt sind.

f.) Abschaffung der Topfsonderausgaben (auslaufend). Zahlungen für bestehende Versiche-
rungsverträge und für Darlehensrückzahlungen können noch bis zum Jahr 2020 steuerlich 
geltend gemacht werden. Wichtig ist jedoch der Vertragsabschluss vor 1.1.2016 oder die 
tatsächliche Bauausführung (Spatenstich) oder Sanierung vor dem 01.01.2016 begonnen 
wurde. Zahlungen für neue Verträge im Jahr 2016 können steuerlich nicht mehr geltend ge-
macht werden.

g.) Anpassungen beim PKW-Sachbezug. Darf ein Dienstnehmer einen firmeneigenen PKW für 
Privatfahrten kostenlos nutzen, dann beträgt in Zukunft der monatliche Sachbezug 2 % der 
tatsächlichen Anschaffungskosten, maximal € 960,00 pro Monat. Lediglich wenn der CO2-
Emmissionswert nicht mehr als 130 Gramm/Kilometer beträgt bleibt es bei bisherigen 
Sachbezug von 1,5 % der Anschaffungskosten, maximal € 720,00 pro Monat. 07



Bisherige Regelung

Für ein Einkommen bis 11.000 Euro pro Jahr
sind keine Steuern zu bezahlen. Für Einkom-
men ab 11.000 Euro pro Jahr gibt es drei ver-
schiedene Tarifstufen:

Neue Regelung

Für ein Einkommen bis 11.000 Euro pro Jahr
sind keine Steuern zu bezahlen. Für Einkom-
men ab 11.000 Euro pro Jahr gibt es ab der
Veranlagung für das Jahr 2016 sechs ver-
schiedene Tarifstufen:

Der Spitzensteuersatz von 55 Prozent für Ein-
kommensteile ab 1 Million Euro kommt zeit-
lich befristet für die Jahre 2016 bis 2020 zur
Anwendung.

Einkommen

0 bis 11.000 Euro 
pro Jahr

Über 11.000 Euro bis
25.000 Euro pro Jahr

Über 25.000 Euro bis
60.000 Euro pro Jahr

Über 60.000 Euro 
pro Jahr

Einkommensteuer

Steuerfrei

36,5 Prozent

43,21 Prozent

50 Prozent

Bisherige Regelung

Der Arbeitnehmerabsetzbetrag beträgt 54
Euro pro Jahr und steht allen lohnsteuerpflich-
tigen Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern zu. 
Er wird automatisch von der Arbeitgeberin/
vom Arbeitgeber berücksichtigt und direkt
von der Lohnsteuer abgezogen.
Der Verkehrsabsetzbetrag beträgt 291 Euro
pro Jahr und wird ebenfalls automatisch von
der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber bei der
Lohnabrechnung berücksichtigt.

Neue Regelung

Der Arbeitnehmerabsetzbetrag wird ab dem
Jahr 2016 in den Verkehrsabsetzbetrag inte-
griert. Es gibt daher nur mehr den Verkehrs-
absetzbetrag, der auf 400 Euro pro Jahr
erhöht wird.

Einkommen

0 bis 11.000 Euro 
pro Jahr

Über 11.000 Euro bis
18.000 Euro pro Jahr

Über 18.000 Euro bis
31.000 Euro pro Jahr

Über 31.000 Euro bis
60.000 Euro pro Jahr

Über 60.000 Euro bis
90.000 Euro pro Jahr

Über 90.000 Euro bis 
1 Million Euro pro Jahr

Über 1 Million Euro pro
Jahr

Einkommensteuer

Steuerfrei

25 Prozent

35 Prozent

42 Prozent

48 Prozent

50 Prozent

55 Prozent 
(befristet)

Erhöhung des Verkehrsabsetzbetrages und Fusion mit Arbeitnehmerabsetzbetrag
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Bisherige Regelung

Pendlerinnen/Pendlern, die einer Einkommen-
steuer bis maximal 290 Euro unterliegen, steht
ein Pendlerausgleichsbetrag zu. Dieser Aus-
gleichsbetrag in Höhe von 290 Euro wird zwi-
schen einer Steuer von einem Euro und 290
Euro gleichmäßig eingeschliffen.

Neue Regelung

Gering verdienenden Pendlerinnen/Pendlern
steht ab der Veranlagung für das Jahr 2016 ein
erhöhter Verkehrsabsetzbetrag von 690 Euro
zu. Voraussetzung dafür ist, dass ein Anspruch
auf Pendlerpauschale besteht und das Einkom-
men nicht höher als 12.200 Euro im Jahr ist.
Bei Einkommen zwischen 12.200 Euro und
13.000 Euro pro Jahr schleift sich der erhöhte
Verkehrsabsetzbetrag gleichmäßig auf den Ver-
kehrsabsetzbetrag von 400 Euro ein.

Erhöhter Verkehrsabsetzbetrag statt Pendlerausgleichsbetrag

Bisherige Regelung

Verdient eine Arbeitnehmerin/ein Arbeitneh-
mer so wenig, dass sie/er keine Lohnsteuer
bezahlt und wurden für sie/ihn Sozialversiche-
rungsbeiträge geleistet, so werden bei Einrei-
chen einer Arbeitnehmerveranlagung
grundsätzlich 10 Prozent der Sozialversiche-
rungsbeiträge, höchstens jedoch 110 Euro,
rückerstattet.
Haben Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer,
deren Einkommen unterhalb der Steuergrenze
liegt, außerdem in mindestens einem Kalen-
dermonat Anspruch auf die Pendlerpau-
schale, werden durch den Pendlerzuschlag 18
Prozent der Sozialversicherungsbeiträge gut-
geschrieben, höchstens jedoch 400 Euro.
Der Alleinerzieher- oder Alleinverdienerabsetz-
betrag wird, wenn er aufgrund eines geringen
Einkommens bei der laufenden Lohnabrech-
nung nicht oder nicht voll ausgenützt werden
kann, vom Finanzamt ausbezahlt – bei einem
Kind beispielsweise bis zu 494 Euro (Negativ-
steuer).

Neue Regelung

Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die aufgrund
ihres geringen Einkommens nicht der Steuer-
pflicht unterliegen, erhalten ab der Veranlagung
für das Jahr 2016 im Rahmen der Arbeitneh-
merveranlagung eine Gutschrift in Höhe von 50
Prozent bestimmter Werbungskosten (insbe-
sondere von Sozialversicherungsbeiträgen),
maximal jedoch 400 Euro (Sozialversicherungs-
erstattung).
Der Erstattungsbetrag erhöht sich von 400
Euro auf maximal 500 Euro, wenn die Arbeit-
nehmerin/der Arbeitnehmer aufgrund des ge-
ringen Einkommens keine Lohnsteuer zahlt und
Anspruch auf eine Pendlerpauschale hat. Diese
Regelung ersetzt den bisher geltenden Pendler-
zuschlag.
Die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge
steht auch Pensionistinnen/Pensionisten zu.
Diese erhalten eine Gutschrift von 50 Prozent
der Sozialversicherungsbeiträge, jedoch maxi-
mal 110 Euro pro Jahr.
Damit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer mit ge-
ringem Einkommen bereits im Jahr 2015 von
der Neuregelung profitieren, werden der maxi-
male Erstattungsbetrag für das Veranlagungs-
jahr 2015 von 110 Euro auf 220 Euro und der
Prozentsatz von 10 Prozent auf 20 Prozent an-
gehoben. Für Pendlerinnen/Pendler beträgt die
Gutschrift für das Jahr 2015 höchstens 450 

Erhöhung der Negativsteuer (Sozialversicherungserstattung) und Ausweitung auf
Pensionisten

Euro statt bisher 400 Euro; der Prozentsatz wird von 18 Prozent auf 36 Prozent angehoben.
Auch für Pensionistinnen/Pensionisten gilt der Steuervorteil in reduzierter Form bereits ab dem
Veranlagungsjahr 2015. Sie erhalten im Rahmen der Veranlagung für das Jahr 2015 eine Gut-
schrift von 20 Prozent der Sozialversicherungsbeiträge bzw. maximal 55 Euro.



Bisherige Regelung

Der Kinderfreibetrag beträgt

• wenn er nur von einer Steuerpflichtigen/
einem Steuerpflichtigen geltend gemacht 
wird: 220 Euro jährlich

• wenn er von zwei Steuerpflichtigen für 
dasselbe Kind geltend gemacht wird:
132 Euro jährlich pro Person

Neue Regelung

Der Kinderfreibetrag beträgt ab der Veranla-
gung für das Jahr 2016

• wenn er nur von einer Steuerpflichtigen/
einem Steuerpflichtigen geltend gemacht 
wird: 440 Euro jährlich

• wenn er von zwei Steuerpflichtigen für das
selbe Kind geltend gemacht wird:
300 Euro jährlich pro Person

Verdoppelung des Kinderfreibetrags

Bisherige Regelung

Die Arbeitnehmerveranlagung muss beantragt
werden. Hierbei wird die Steuer neu berech-
net und gleichmäßig übers Jahr verteilt. Häu-
fig stellt sich dabei heraus, dass zu viel Steuer
bezahlt wurde und es gibt eine Lohnsteuer-
gutschrift.

Neue Regelung

Eine antragslose Arbeitnehmerveranlagung er-
folgt ab dem Veranlagungsjahr 2016 dann,
wenn sich auf Grundlage der aus den Lohnzet-
teln bekannten Höhe der nichtselbstständigen
Einkünfte für die Steuerpflichtige/den Steuer-
pflichtigen eine Steuergutschrift ergibt. Steuer-
pflichtige bekommen unabhängig von einem
Antrag zu viel bezahlte Lohnsteuer zurücker-
stattet. Die antragslose Veranlagung ist an be-
stimmte Voraussetzungen gebunden. Z.B.
dürfen keine weiteren Einkünfte vorhanden
sein.

Antragslose Arbeitnehmerveranlagung in Gutschriftsfällen

Bisherige Regelung Neue Regelung

Spenden, Kirchenbeiträge und Beiträge für die freiwil-
lige Weiterversicherung und den Nachkauf von Versi-
cherungszeiten werden im Rahmen der Veranlagung
automatisch berücksichtigt. Für diese Sonderausga-
ben wird ein automatischer Datenaustausch zwischen
der empfangenden Organisation und der Finanzver-
waltung eingerichtet. Die Neuregelung gilt für Zahlun-
gen, die ab dem Jahr 2017 geleistet werden.
Die automatische Berücksichtigung als Sonderaus-
gabe erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass
die/der Steuerpflichtige der empfangenden Organisa-
tion ihre/seine Identifikationsdaten (Vor-, Zuname und
Geburtsdatum) bekannt gibt. Aber selbst wenn der
empfangenden Organisation die Identifikationsdaten
bekannt sind, besteht für die Steuerpflichtige/den
Steuerpflichtigen die Möglichkeit, der empfangenden
Organisation die Übermittlung von Daten an die Fi-
nanzverwaltung zu untersagen.

Automatische Berücksichtigung bestimmter Sonderausgaben (z.B. Spenden) im Rahmen
der Veranlagung

Sämtliche Sonderausgaben müssen 
im Rahmen der Steuererklärung dem
Finanzamt bekannt gegeben werden.
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Bisherige Regelung

Versicherungsprämien (außer: freiwillige Wei-
terversicherung und Nachkauf von Versiche-
rungszeiten), Pensionskassenbeiträge,
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung
werden auch als "Topf-Sonderausgaben" be-
zeichnet und können insgesamt bis zu einem
persönlichen Höchstbetrag von 2.920 Euro
jährlich steuerlich geltend gemacht werden
(bis zu einem Gesamtbetrag der Einkünfte von
60.000 Euro). Der persönliche Höchstbetrag
erhöht sich für Alleinverdienerinnen/Alleinver-
diener und Alleinerzieherinnen/Alleinerzieher
auf 5.840 Euro. Besteht kein Anspruch auf
den Alleinverdienerabsetzbetrag erhöht sich
der persönliche Höchstbetrag auf 5.840 Euro,
wenn die Einkünfte der (Ehe-)Partnerin/des
(Ehe-)Partners weniger als 6.000 Euro im Jahr
betragen, die/der Steuerpflichtige mehr als
sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet
bzw. eingetragene Partnerin/eingetragener
Partner ist und von der (Ehe-)Partnerin/vom
(Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt.
Sonderausgaben innerhalb des Höchstbetra-
ges werden nur im Ausmaß eines Viertels
steuerlich wirksam. Die steuerwirksamen Son-
derausgaben reduzieren die Einkommen-
steuer in Höhe des jeweiligen
Grenzsteuersatzes.
Auch wenn keine Sonderausgaben existieren,
wird bei der laufenden Lohnverrechnung auto-
matisch eine Sonderausgabenpauschale in
Höhe von 60 Euro jährlich von den Einkünften
abgezogen.

Neue Regelung

Für bestehende Verträge (z.B.Versicherungsver-
träge), die vor dem 1. Jänner 2016 abgeschlos-
sen werden, gilt die bestehende Regelung noch
5 Jahre bis zur Veranlagung für das Kalender-
jahr 2020. Für Neuverträge gibt es bereits ab
der Veranlagung für das Kalenderjahr 2016
keine Absetzmöglichkeit mehr.
Dementsprechend können auch Ausgaben für
Wohnraumschaffung und Wohnraumsanierung
für die Veranlagungsjahre 2016 bis 2020 nur
dann geltend gemacht werden, wenn mit der
tatsächlichen Bauausführung (Spatenstich)
oder Sanierung vor dem 1. Jänner 2016 begon-
nen worden ist.
Rückzahlungen und bezahlte Zinsen für Darle-
hen, die für die Schaffung von begünstigtem
Wohnraum oder die Wohnraumsanierung auf-
genommen werden, können noch bis zur Ver-
anlagung für das Jahr 2020 geltend gemacht
werden, wenn das Darlehen vor dem 1. Jänner
2016 aufgenommen worden ist (Vertragsab-
schluss).
Aufgrund des Auslaufens der Topf-Sonderaus-
gaben im Jahr 2020 können Topf-Sonderaus-
gaben letztmalig im Rahmen von
Freibetragsbescheiden, die für das Kalender-
jahr 2020 erstellt werden, berücksichtigt wer-
den.
Die Sonderausgabenpauschale läuft ebenfalls
mit dem Jahr 2020 aus.

Abschaffung der Topf-Sonderausgaben (auslaufend)

Wer sich im Detail informieren möchte, kann im Internet
unter „Steuerreform 2015“ auf der Seite von help.gv.at
nachlesen.

Roberto Montel
Vorstandsmitglied & 
Steuerreferent

11



12

Rechtsausku ̈nfte, unentgeltliche Rechtsberatung
Unentgeltliche Rechtsauskunftsstelle Rheintal, Termine 2016

Auch im Jahr 2016 werden in Altstätten, Buchs und Sargans an den nachfolgenden Sprechstunden
unentgeltliche Rechtsberatungen angeboten. Die Mitglieder des St. Galler Anwaltsverband 
erbringen diese Dienstleistung freiwillig und unentgeltlich.

Wo sonst Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme mit einem Anwaltsbu� ro, einem Gericht oder einer Be-
hörde bestehen können, kann auf unkomplizierte Art in einer kurzen mu�ndlichen Besprechung der Rat-
schlag eines erfahrenen Anwalts bzw. einer erfahrenen Anwältin eingeholt werden. Einfache Anfragen
können mit einer Auskunft u�ber die Rechtslage beantwortet werden. Wo von weiteren Schritten nicht
schon von vornherein abgeraten werden muss, kann den Ratsuchenden auch ein möglicher Weg fü� r das
weitere Vorgehen aufgezeigt werden.

Die Beratungszeit pro Ratsuchendem beträgt etwa 10 Minuten. Fü� r den Besuch der unenteltlichen
Rechtsberatung ist keine Anmeldung nötig, die Interessierten werden zwischen 15 und 18 Uhr in der Rei-
henfolge des Erscheinens beraten. Es werden keine telefonischen Ausku�nfte erteilt.

Ort: Rathaus, 5. OG:
Rathausplatz 2, 9450 Altstätten

Warteraum: Sitzungszimmer 505
Beratung:    Sitzungszimmer 506

Zeit: Donnerstag, 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Sprechstunden:

07. Januar 2016
11. Februar 2016
03. März 2016
07. April 2016
12. Mai 2016
02. Juni 2016
07. Juli 2016
04. August 2016
01. September 2016
06. Oktober 2016
03. November 2016
01. Dezember 2016
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Eine Ameise allein ist ohne Hoffnung - nur zusammen machen sie Staat.

Boris Ziegler, Vorstandsmitglied

Erfolg der Grenzgänger bei Deutscher Finanz

Die Kollegen vom Oberösterreichischen Grenzgängerverband haben beim Bundesfinanzhof (BFH) in Mün-
chen - der obersten deutschen Finanzgerichtsbarkeit - einen wichtigen Sieg für 150´000 Grenzgängerpen-
sionisten in Österreich (und darüber hinaus) erzielt. Der nunmehr mögliche Zugang verheirateter
Pensionisten zur deutschen gemeinsamen Veranlagung bringt ihnen eine Steuerersparnis von 500 bis zu
über 1.000 Euro im Jahr. Das ist ein tüchtiger Batzen.
Die steuerliche gemeinsame Veranlagung von Ehegatten im Rahmen der sog. "unbeschränkten Steuer-
pflicht" stellt sich, infolge besserer Absetzmöglichkeiten, wesentlich vorteilhafter dar als die "beschränkte
Steuerpflicht".

Die Grenzen für eine "unbeschränkte Steuerpflicht" dürfen jedoch nicht überschritten werden. Für 2014
waren dies 8´354 Euro österreichisches Jahresbruttoeinkommen - bei der Hinzunahme des Ehepartners
sind dies max. 16´708 Euro. Dieser Grenzsatz erhöht sich laufend über die Jahre bis die Besteuerung der
Renten das Niveau anderer Einkommen erreicht hat.

Die gemeinsame Veranlagung mit unbeschränkter Steuerpflicht zahlt sich insbesondere dann aus, falls der
Partner eine niedrigere Rente erhält.
So sie sich im Zweifel sind, zahlt sich die einmalige Hinzuziehung eines des deutschen Steuerrechts kundi-
gen Steuerberaters allemal aus.
Die oberösterreichischen Freunde haben - mit der äusserst kompetenten Unterstützung einer namhaften
Passauer Steuerberatungskanzlei - bereits das nächste Verfahren anvisiert. Es geht um die Anerkennung
von Kirchenbeiträgen in Österreich welche die deutsche Finanz ablehnt. Begründung: österreichische Kir-
chenbeiträge trügen nicht "zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland" bei.

Dies ist ein schönes Beispiel dafür wie die Bündelung von Einzelinteressen mittels einer Vertretung aller
Grenzgänger mehr zu erreichen vermag als jeder Einzelne für sich.

Umrechnungskurs - 2015  

Wechselkursentwickung

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

1,64
1,59
1,51
1,38
1,23
1,21
1,23
1,21
1,07
1,07

CHF zu €

0.599623
0.620512
0.652318
0.713613
0.799124
0.817224
0.800097
0.810967
0.922371
0.922

Kurs FA (€ zu CHF)

Voraussichtlicher
Kurs Jahr 2016

gibt den Umwandlungskurs bekannt, unter www.bmf.gv.at Formular  L17b 
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Besteuerung von Abfindungen aus der 2. Säule und Auszahlungen 
vom Freizügigkeitskonto

Bis Mai 2015 war es gängige Verwaltungspraxis, dass bei Abfindungen aus der 2. Säule ein Drittel der
Pensionskassenauszahlungen gemäß § 124 b Z 53 EStG steuerfrei war und zwei Drittel der Pensions-
kassenauszahlung tarifgemäß zu versteuern waren.

Ab dem Frühjahr 2015 wurde vom Finanzamt Bregenz, offensichtlich nach Rücksprache mit dem BMF,
die Drittelbefreiung nur noch dann gewährt, wenn der Begünstigte kein Wahlrecht zwischen Einmalaus-
zahlung und Rentenauszahlung hatte.  Die Behörden begründeten ihre Rechtsansicht mit einer Ent-
scheidung des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes aus dem Kalenderjahr 2012. In der Praxis
wurden im Einzugsbereich des Finanzamtes Bregenz ab diesem Zeitpunkt alle Abfindungen, welche di-
rekt von der Pensionskasse ausbezahlt wurden, nicht mehr begünstigt. Bei Auszahlungen des Gutha-
bens vom Freizügigkeitskonto wurde die Drittelbefreiung in der Regel weiterhin gewährt, da in diesem
Fall (in der Regel) kein Wahlrecht zwischen Abfindung und Rentenzahlung bestand.

Die vom BMF und vom FA Bregenz vertretene Rechtsansicht, wurde in weiterer Folge beim Bundesfi-
nanzgericht bekämpft.  Das Bundesfinanzgericht gelangte am 30.09.2015 zu dem Ergebnis, dass die
Drittelbegünstigung auch dann zu gewähren sei, wenn die Entscheidung zur Barabfindung freiwillig er-
folge.  (vgl. BFG vom 30.09.2015, RV/1100654/2015). 

Die Hoffnung,  dass nun der ganze Spuk wieder vorbei sei, wurde leider enttäuscht. Die Kammer der
Wirtschaftstreuhänder hat zu den vom BMF geplanten Änderungen der Lohnsteuerrichtlinien eine sehr
fundierte Stellungnahme eingereicht. An dieser Stelle möchte ich mich beim Präsidenten der KWT,
Herrn Dr. Jürgen Reiner, besonders für seinen Einsatz bedanken. Das BMF änderte trotz der Einwen-
dungen der KWT die Lohnsteuerrichtlinien ab und stellt dort fest, dass die Drittelbefreiung nicht zu-
stehe, wenn ein Wahlrecht zwischen einer Pensionsabfindung und einer Rentenzahlung bestehe (vgl.
LStR Rz. 1110 a). Gegen die oben erwähnte Entscheidung des BFG hat das Finanzamt Bregenz eine
außerordentliche Revision beim Bundesfinanzgericht eingebracht. 

Bis zur Entscheidung des österreichischen Verwaltungsgerichtshofes können derzeit keine verlässli-
chen Aussagen gemacht werden, ob bei einer Pensionskassenabfindung bzw. bei einer Auszahlung
vom Freizügigkeitskonto die Drittelbefreiung zusteht oder nicht. Wenn eine Einmalabfindung gewünscht
wird, sollte aufgrund des beträchtlichen steuerlichen Risikos,  die anfallende Entscheidung  so weit in
die Zukunft verschoben werden, bis eine hoffentlich klare Feststellung des VwGH vorliegt. Aktuell ist
daher von Einmalabfindungen der 2. Säule abzuraten. In der Finanzverwaltung wird teilweise sogar die
Rechtsansicht vertreten, dass auch die Auszahlung des Guthabens vom Freizügigkeitskonto beim re-
gulären Pensionsantritt  nicht begünstigt sei.  In allen Fällen, in denen die Drittelbefreiung von den Fi-
nanzämtern nicht gewährt wird, empfehle ich Ihnen in jedem Fall mit dem Steuerberater Ihres
Vertrauens Kontakt aufzunehmen und gegen den Bescheid eine Beschwerde einzureichen.

Einkommensabhängiges Kinderbetreuungsgeld auch für Grenzgänger

Das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld wird bis zum 12. Lebensmonat des Kindes gewährt.
Die Bezugshöhe beträgt 80 Prozent der Letzteinkünfte, maximal rd. € 2.000,00/Monat. Bisher wurde
das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld Grenzgängerinnen nicht gewährt.  Aufgrund einer
Entscheidung des OGH vom 22.10.2015 (GZ 10 ObS 148/14h)  steht das einkommensabhängige Kin-
derbetreuungsgeld nunmehr auch Grenzgängerinnen zu. 

Mag. Martin Feuerstein



Wir veröffentlichen auch sehr gerne Gastkommentare

Die Meinung unserer Mitglieder und natürlich auch die von Ihnen, sind uns sehr 
wichtig. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen, Wünsche und Ansichten zu Themen, 
welche die Grenzgänger oder den Verband betreffen.

Kontakt: info@grenzgaenger-vgv.at oder Herbert Fechtig
Vorarlberger Grenzgängerverband, Hof 314, 6951 Lingenau
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gastkommentare
Ich habe die Leistungen immer sehr geschätzt und freue mich auch weiterhin, dass es Menschen gibt, 
die sich für das grössere Ganze einsetzen.

Ein Mitglied seit nunmehr 25 Jahren, recht herzlichen Dank dafür.

Der Vorarlberger Grenzgängerverband leistet seit über 50 Jahren sehr wertvolle Arbeit für uns Grenzgän-
ger, allen Trittbrettfahrern sei gesagt, Ihr profitiert auch von uns als unterstützendes Mitglied und Sie nüt-
zen dies „Schamlos“ aus. Ein schlechtes Gewissen!!    Ja… also schnell anmelden. 
Ich bin seit 36 Jahren Mitglied und konnte schon sehr viel profitieren, auch als Pensionist sehe ich die Not-
wendigkeit Mitglied zu bleiben, kann nur sagen macht weiter so.

Einmal Grenzgänger immer Grenzgänger auch in der Pension. Auch diesem Mitglied einen herzli-
chen Dank für die lange Treue.  

Es gibt auch negative Gastkommentare die ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte:
Benachteiligung bei Bezug von Rente aus Ahv und 2te Säule (BVG) am 11. Januar 2016 schrieb ein lang-
jähriges Mitglied.
Einmal im Jahr steht in der VGV Zeitschrift, jetzt muss was gegen die Benachteiligung der AHV-2 Säulen-
empfänger gegenüber Österreichischer Pension eine Steuergerechtigkeit herbeigeführt werden. 
Wann werden eigentlich Nägel mit Köpfen gemacht? Uns gehen dadurch jedes Jahr einige € 1.000,- 
verloren - das ist doch Kaufkraft.

Eine Woche später am 18.01.2016 
Wenn man nicht einmal eine Rückmeldung eines Schreibens wert ist und 30 Jahre Mitgliedsbeitrag bezahlt
hat, ist somit meine Mitgliedschaft beim Grenzgängerverband gekündigt.

Sorry liebe Grenzgänger, jeder Austritt ist einer zu viel, aber ein wenig Verständnis und Geduld für unsere
Arbeit die wir ehrenamtlich leisten, können wir denke ich schon erwarten. Ja es ist richtig, dass unseren
Pensionisten und PensionistInnen bis zu € 3.000,- jährlich verloren gehen, aber wir sind auch keine Zau-
berer. Es ist sehr mühsam über die Politik eine Änderung in der Einkommensteuer zu erreichen. Es gibt in
dieser Angelegenheit leider auch schon ein negatives Verwaltungsgerichtshof-Urteil vom 22.03.2010. Im
September 2014 hatten wir ein Meeting mit unseren Vorarlberger Nationalratsabgeordneten, die uns ver-
sprachen, bei Ihren Kollegen im Nationalrat auf unser Problem aufmerksam zu machen und eine Lösung
herbei zu führen. Leider bisher ohne Erfolg. 
Die Tatsache, dass wir nun einen Vorarlberger als Finanzminister und unseren Landeshauptmann in der
Steuerkommision haben, ist leider auch kein Erfolgsgarant.
Euer Obmann 
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MITGLIED werden beim VGV

Vorname                                                         Nachname

Datum Unterschrift

Strasse                                                                     PLZ, Ort

Email-Adresse

Kontonummer

BANK                                                            IBAN, BIC

KontoinhaberIn

Mitglieder werben Mitglieder

Liebes Mitglied! Mundpropaganda ist die beste Werbung. Werben Sie Mitglieder. Wenn Sie die Zeitung 
gelesen haben sehen Sie, dass es alle Grenzgänger|innen, auch die Pensionisten, betrifft.

Bitte helfen Sie uns die „Schwarzfahrer“ zu motivieren, Mitglied bei uns zu werden.
“Gemeinsam sind wir stark und können etwas bewegen!“

Die ersten Frühlingsboten


